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40/01 Verwaltungsverfahren

41/03 Personenstandsrecht

Norm

AVG §8;

PStG 2013 §18;

VwRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

1. PStG 2013 § 18 heute

2. PStG 2013 § 18 gültig ab 01.04.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2016

3. PStG 2013 § 18 gültig von 01.11.2013 bis 31.03.2017

Rechtssatz

Den Verlobten kommt betre:end die Festlegung des Ortes der Trauung bei der jeweiligen Personenstandsbehörde ein

Rechtsanspruch bzw. eine Parteistellung nicht zu. Den Verlobten steht gemäß § 18 PStG 2013 alleine das Recht auf

Vornahme der Trauung an einem Ort zu, "welcher der Bedeutung der Ehe entspricht".Den Verlobten kommt

betre:end die Festlegung des Ortes der Trauung bei der jeweiligen Personenstandsbehörde ein Rechtsanspruch bzw.

eine Parteistellung nicht zu. Den Verlobten steht gemäß Paragraph 18, PStG 2013 alleine das Recht auf Vornahme der

Trauung an einem Ort zu, "welcher der Bedeutung der Ehe entspricht".
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